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11. Die Verluſtentſchädigungen der Schalter kaſſen

werden den Stationen je in einer Summe , getrennt für Perſo⸗

nen⸗ und Güterſchalterdienſt bezeichnet .
Die Verteilung der Vierteljahrsbeträge auf die einzelnen

Schalter und die bezugsberechtigten Beamten geſchieht durch die

Stationsvorſtände und zwar in folgender Weiſe :

a) Sind mehrere Perſonenſchalter oder mehrere Güterſchalter
vorhanden , ſo wird der Geſamtbetrag , der für den Perſonen⸗ oder

den Güterſchalterdienſt bewilligt iſt , auf die einzelnen Schalter

verteilt :

zur Hälfte nach Verhältnis des Barverkehrs ,

zur Hälfte nach Verhältnis der Zahl der Sehene,
Beamten⸗Dienſtſtunden der Schalter

Die hiernach auf die einzelnen Schalter entfallenden

Beträge verteilen ſich auf die beteiligten Beamten nach Verhält⸗

nis der Dienſtſtunden im betr . Zeitraum .

b) Iſt nur je ein Perſonen⸗ oder Güterſchalter vorhanden ,
Perſonen⸗ und Güterſchalterdienſt aber völlig getrennt , ſo entfällt

auf die Schalterbeamten des Perſonendienſtes die für dieſen

Dienſt , auf die Schalterbeamten des Güterdienſtes die für den

Güterſchalterdienſt bewilligte Entſchädigung . Die Verteilung auf

die einzelnen Beamten geſchieht nach Verhältnis der im Schalter⸗

dienſt zugebrachten Zeit .
c) Iſt Perſonen⸗ und Güterſchalter nicht getrennt , beteiligen

ſich die gleichen Beamten überhaupt , oder in kurzen Zeiträumen
wechſelnd , ſowohl am Perſonen⸗ wie am Güterſchalterdienſt , ſo

wird die Entſchädigung für Perſonen - und Güterſchalterdienſt
zuſammengezählt und der Geſamtbetrag auf ſämtliche am Schal⸗

terdienſt überhaupt beteiligte Beamte nach Maßgabe der Schal⸗

terdienſtſtunden im abgelaufenen Zeitraum verteilt .

d) Auf den Quittungen über die Verluſtentſchädigungen hat

jeder Beamte den von ihm bezogenen Teilbetrag zu beſcheinigen .

Irgend eine Prüfung über die Richtigkeit der vorgenommenen

Verteilung liegt der Eiſenbahnhauptkaſſe nicht ob. Etwaige Be⸗

ſchwerden gegen die von den Stationsvorſtänden vorgenommene

Verteilung ſind durch Vermittlung der vorgeſetzten Dienſtſtelle
unmittelbar der Generaldirektion zur Entſcheidung vorzulegen .

im abgelaufenen
Vierteljahr .

Stellwerkzulagen

Nr . 97 E. 34/1914 . Nr . 2. Auf einer Anzahl Stationen ſind

bisher den auf Bodenwärterpoſten verwendeten Weichenwärtern ,
die Stellwerkwärter regelmäßig ablöſen oder bei Erkrankungen

und Beurlaubungen vertreten und keine feſte Stellwerkzulage

beziehen , Stellwerkzulagen in den Lohnzetteln auf die Wirt⸗

ſchaftsmittel der Betriebsinſpektionen verrechnet worden . An

Stelle dieſes Verfahrens ſoll künftig folgendes treten :

1. Berechnung .

Die obenbezeichneten Weichenwärter erhalten für Ablöſun⸗

gen , die eine volle Tagesſchicht umfaſſen , /00 der Stellwerkzulage
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der Klaſſe , in die das Stellwerk eingereiht iſt . Das Tagestreffnis
beträgt hiernach :

bei Stellwerken I. Klaſſe 5 ( 0,37 A,

bei Stellwerken II . Klaſſe 8 C0,30 ͥ,

bei Stellwerken III . Klaſſe 35 O0,20 A,

bei Stellwerken IV . Klaſſe 50 3

Bei Ablöſungen , die nicht eine volle Tagesſchicht umfaſſen ,
iſt die Stundenzahl für die Zeitdauer eines Monats zuſammen⸗
zuzählen und die Geſamtſumme durch Teilung mit der Zahl 10
in Tage umzuwandeln . Verbleibt hierbei ein Reſt von weniger
als 5 Stunden , ſo iſt dieſer unberückſichtigt zu laſſen , während
ein von 5 und mehr Stunden als ein voller Tag zu rech⸗
nen iſt .

2. Verrechnung .
Die Stationsämter , bei denen die Verhältniſſe zutreffen ,

ſtellen am Schluſſe jeden Monats auf Vordruck 3263 ( b Nr . 197 ) ,
der ſonſt nur für die Eiſenbahnhauptkaſſe beſtimmt , zu dieſem
Zweck aber vom Rechnungsbureau mittels Sonderbeſtellzettel
zu beziehen iſt , unter der überſchrift „ Zahlungsliſte für Stell⸗
werkzulagen der Weichenwärter auf Bodenwärterpoſten für Ab⸗
löſung von Stellwerkwärtern auf Statinn¶ im

19 . . “ einen Ausgabebeleg auf . Hierbei ſind
die Beſtimmungen der § § 76 (66) und 79 h (7) der Stationskaſſen⸗
ordnung zu beachten . Die Richtigkeitsbeſtätigung nach § 79 b (e)
hat durch das Stationsamt zu erfolgen . In Spalte 3 der Zah⸗
lungsliſte iſt die überſchrift „ Wohnort “ in „ Ablöstage und Ein⸗
heitsſatz “ zu ändern . Der Eintrag in dieſe Spalte hat beiſpiels⸗
weiſe zu lauten „ 10 Tage zu 37 / . In der Zahlungsliſte ſind
die Empfänger auszuſcheiden und beſonders zuſammenzuzählen
nach : 1. etatmäßige Wärter und 2. nichtetatmäßige Wärter .
Wenn in einer Liſte beide Arten vorkommen , ſind ſie am Schluß
zuſammenzuſtellen .

Die Zahlungsliſte geht alsbald nach Fertigſtellung mit vor⸗
läufigem Zahlungserſuchen an die Stationskaſſe , die ſie zu voll⸗
ziehen und an die Eiſenbahnhauptkaſſe aufzurechnen hat .

Unterrichtung des Lokomotivperſonals; Veſuth der heizerſchule

Nr . 2b 2 A 6/1914 . Nr . 2.
An Stelle der mit Verfügung Nr . 2b 2, NachrichtenblattNr . 35/1911 ( Kal . 1912 S . 199 ) , Abteilung J laufende Nr . 8 be⸗

kannt gegebenen Grundſätze für den Beſuch der Unterrichtskurſe
für Lokomotivheizeranwärter ( Heizerſchule ) bei der Eiſenbahn⸗
hauptwerkſtätte treten folgende Beſtimmungen :
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